
sind nicht mehr allein Interessenvertreter der einzelnen 
volkseigenen Betriebe, sondern gleichzeitig Beauftragte 
des sozialistischen Staates, die für die Verwirklichung 
der sozialistischen Rechtsnormen mit verantwortlich 
sind.
Die bisherige undifferenzierte Ausbildung der Studen
ten ließ es nicht zu, sie gründlich auf die spezielle 
Aufgabenstellung für Justitiare vorzubereiten. Der 
Ballast an Lehrstoff, von dem auch H. Benjamin 
spricht, liegt vor allem darin, daß die Studenten in 
umfassender Weise mit Rechtsproblemen aller Zweige 
vertraut gemacht wurden, die sie nicht immer in die
sem Umfang in ihrem späteren Beruf verwerten kön
nen. Ein Beispiel soll das verdeutlichen: Alle Studen
ten erhalten eine nicht geringe Ausbildung in Krimina
listik, obwohl die späteren. Justitiare im Gegensatz zu 
den Mitarbeitern der Untersuchungsorgane, der Staats
anwaltschaft und der Gerichte diese Erkenntnisse kaum 
gebrauchen werden. Andererseits werden aber die 
künftigen Justitiare nicht mit dem geltenden Zivil- und 
Handelsrecht der Staaten vertraut gemacht, mit denen 
die DDR umfangreiche Handelsbeziehungen unterhält. 
Viele Justitiare, die in den letzten Jahren ausgebildet 
wurden, berichten über Schwierigkeiten bei Vertrags
verhandlungen mit westdeutschen oder ausländischen 
Vertragspartnern. Dasselbe ist zur Ausbildung im 
Warenzeichen- und Patentrecht zu sagen.

Eine gründliche Ausbildung in all den Rechtsdiszipli
nen zu vermitteln, die unmittelbar mit der Wirtschafts- 
leitung Zusammenhängen, kann nicht lediglich dem 
letzten Studienjahr überlassen bleiben. Vielmehr sollte 
nach einer rechtswissenschaftlichen Grundausbildung 
spätestens im 3. Studienjahr mit einer gewissen Schwer
punktverlagerung — die sich in unterschiedlicher Vor
lesungsstundenzahl für die einzelnen Disziplinen aus- 
drücken sollte — je nach dem künftigen Berufseinsatz 
begonnen werden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 
daß die künftigen Wirtschaftsjuristen eine viel umfas
sendere Ausbildung in der Ökonomie (außer Industrie
ökonomik auch noch in der Ökonomik anderer Zweige, 
in Rechnungswesen, Statistik, Volkswirtschaftsplanung, 
Grundproblemen der Technologie usw.) erhalten müs
sen. Aus dieser Sicht wäre es auch erforderlich, daß die 
künftigen Wirtschaftsjuristen bereits über gute Produk
tionserfahrungen verfügen, ehe sie das Studium auf
nehmen.

Problematisch erscheint uns jedoch, daß in der Praxis 
nach wie vor Unklarheiten über die Bedeutung der 
Justitiare bestehen. Unseres Erachtens ist es kein be
friedigender Zustand, daß manche Justitiare 10 bis 
15 Betriebe betreuen. Es sollte deshalb Kurs darauf 
genommen werden, exakte Tätigkeitsmerkmale fest- 
£ ulegen und die Größe der Betriebe zu bestimmen, die 
über einen eigenen Justitiar verfügen. In vielen mittle
ren Betrieben wären die Justitiare eine wesentliche 
Unterstützung für den Werkleiter, für die Abteilung 
Arbeit und auch für die Konfliktkommission. Bestimmte 
stellenplanmäßige Engstirnigkeiten müßten vor den 
Anforderungen an die Durchsetzung des sozialistischen 
Rechts zurücktreten.

Wir unterstützen den Vorschlag H. Benjamins, ein 
festes Programm der Weiterbildung für die in der 
Praxis tätigen Juristen auszuarbeiten. Gerade dazu hat 
unsere Fakultät bereits wichtige Schritte unternom
men, die aber nur aus eigener Initiative erfolgten und 
nicht planmäßig in Verbindung mit bestimmten zen
tralen Organen organisiert wurden. So wurden Weiter
bildungsmaßnahmen für die Konfliktkommissionen 
und die Schiedskommissionen des Bezirks Halle fest
gelegt und mit ihrer Verwirklichung begonnen. Außer
dem nahmen viele Mitarbeiter der Untersuchungs

organe des Bezirks an Lehrveranstaltungen über 
Kriminalistik teil.
Unseres Erachtens wäre es richtig, die Fakultäten ent
sprechend ihrer Profilierung für Weiterbildungsmaß
nahmen auf bestimmten Rechtsgebieten verantwortlich 
zu machen. Dadurch sollen Weiterbildungsmaßnahmen 
der Wirtschaftsjuristen innerhalb ihrer VVBs (vorbild
lich ist z. B. die WB Gießereien) nicht überflüssig, 
wohl aber besser koordiniert werden. Notwendig ist 
besonders eine planmäßige Schulung der Justitiare 
über Warenzeichen- und Patentrecht sowie über das 
ausländische Zivil- und Handelsrecht.

Sind die juristischen Fakultäten in der Lage, in kurzer 
Zeit diese Aufgaben zu verwirklichen? Wir sind der 
Ansicht, daß das unter bestimmten Voraussetzungen 
möglich ist. Zu diesen Voraussetzungen gehören u. E.:

1. Profilierung der Fakultäten. Es ist nicht möglich, 
daß jede Fakultät eine spezialisierte Weiterbildung be
treiben kann. Dazu wäre eine zahlenmäßige Erweite
rung des Lehrkörpers erforderlich, die nicht vertretbai 
ist. Wir sind daher der Ansicht, daß den einzelnen 
Fakultäten bestimmte Aufgaben der Spezialisierung 
gestellt werden, so daß die künftigen juristischen 
Kader schon während ihres Studiums mit Spezial
problemen vertraut gemacht werden können und auch 
die Weiterbildung der in der Praxis stehenden juristi
schen Kader übernommen werden kann. Erwägenswert 
ist eine grundsätzliche Spezialisierung der Fakultäten 
zur Ausbildung für Juristen der Rechtspflegeorgane 
und für Wirtschaftsjuristen.
2. Ausarbeitung von Lehrmaterialien. In den wichti
gen Rechtszweigen besteht gegenwärtig durchaus die 
Möglichkeit zur Vorbereitung von Lehrmaterialien 
(Lehrbücher und Manuskripte). Diese Lehrmaterialien 
sind nicht nur für Studenten von großem Nutzen, son
dern auch für Praktiker in den verschiedensten Beru
fen. Man sollte auch die Erfahrungen der sowjetischen 
Rechtswissenschaft auswerten, daß es durchaus möglich 
ist, auf einem Rechtszweig mehrere Lehrbücher vor
zulegen, die in Einzelheiten unterschiedliche Meinun
gen vertreten.

3. Schaffung eines koordinierenden Organs für die Ge
sellschaftswissenschaften. Die Veränderung der Lehr
arbeit ist bekanntermaßen wesentlich von den For
schungsergebnissen getragen. Daher ist es u. E. un
vertretbar, daß gegenwärtig kein Zentrum zur Lei
tung der Forschung der juristischen Fakultäten besteht. 
Die Bemühungen, die von den Fakultäten und Uni
versitäten wie auch vom .Staatssekretariat für das 
Hoch- und Fachschulwesen zu einer Lenkung der 
Forschungsarbeit unternommen werden, zeigen, daß 
diese Organe nicht in der Lage sind, das fehlende Zen
trum der staats- und rechtswissenschaftlichen For
schungsarbeit zu ersetzen. Die bisherige Leitung der 
Forschung durch das Prorektorat für Forschung der 
Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissen
schaft „Walter Ulbricht'' besteht auf den meisten 
Rechtsgebieten ebenfalls nicht mehr und hat auch in 
den vergangenen Jahren nicht die Erfolge gebracht, die 
eine Wiederbelebung dieser Institution rechtfertigen 
würden. Daß es möglich ist, eine zentrale Lenkung der 
Forschung herbeizuführen, zeigen die Erfolge auf den' 
Gebieten anderer Wissenschaften.
Wir sind aber auch der Ansicht, daß die Schaffung 
eines zentralen Leitungsorgans für die Staats- und 
Rechtswissenschaft allein nicht ausreicht, sondern daß 
es darüber hinaus erforderlich ist,, ein koordinierendes 
Organ für alle Gesellschaftswissenschaften zu .schaffen, 
so wie dies mit Erfolg auf naturwissenschaftlichem 
Gebiet geschehen ist.
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